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Grosser Rath, 14. Mai.
Präsident: Stokar.

Spengler erhalt auf Begehren für z Wochen
Urlaub.

Fier 5 sagt: ich komme nur her um eine neue
Bevollmächtigung vom Direktorium zu erhalten, um
einige Unordnungen die noch bei den Truppen an
den (Grenzen herrschen, heben zu können; in Rüksicht
meiner Sendung selbst aber, kann ich versichern, daß
nun die Grenzenbesetzung in einem solchen Zustand
sich befindet, daß das Vaterland von der Rhemfttte
hinlänglich gesichert ist, - die Ba aillons sind im
Ganzen genommen sehr gut gestimmt, und als die
Commissars sie aufmunterten ihre Pst ich k zu thun,
erhob sich ein allgemeines Freudengeschrey, es lebe
die Republik! Bei Schaichausen zeichneten sich be--

sonders die Zürcherj-aqer aus, und einer aus ihnen,
V. Frirk aus dem Distrikt Metmensiatteâ, der den
Tod furs Vaterland starb, hat allein 17 Ocsterreicher
nieder,zestrckt. Bei Eglisau hingegen, zeigte sich ein
Bataillon schlecht, und au h in der Gegend, durch
die dasselbe seine Flucht nahm, zeigte sich die Sums
mung nicht am besten, und es wurden einige Freis
heitsbanme umgehauen, allein die Urheber dieser üuords

^

nungen sind schon.dem Kriegsgericht überleben. Bei
Diessenhofen machten die Ocsterreicher lezchin eine«
falschen Allarm, und sogleich war alle Mannschaft
der ganzen Gegend unter den Waffen, um die Grcnzs
besatzung zu unterstütze». Gegenwärtig ist es um Vers
Minderung der Zürchertnippen zu thun, die aber beim
ersten Augenblik der Gefahr sich wieder bewaffnen
werden, um das Vareriano zu unterstu en. Noch
wünschte ich aber, daß'zu besserer Organisation des
Reservecerps der zr. § des Milizgesetze-un Genoms
»nur und die Compagnien aus l<x> Mann sart 200 gcs
sezt werden / weil sonst keine so gme Ordnung in
diese Compagnien g bracht werden kann.

(Die Fortsetzung folgt.)

V 0 l! zieh :: n g 6 d rekt v r j it til.

Das VcUjiehnn.stMl'cttorwm dcr stelvetische«
rîlictl «M pi-lhel!dave.'l Repusillk

Nach Anhörung seines Kriegsministers über einen
- Vorschlag von Uniformen für den General,iac-d der

helvetischen Armee

beschließt:
1. Die vom Kriegsminister vorgeschlagene, ges

genwàrligem Beschluß beigefügte Verordnung, wird
mach ihrem ganzen I'Oalt aiigenomme.î.

2. Dem Kriegsminister ist aufgetragen, oie nöthige»
Befehle zu deren Vollziehung zu ertheilen.

Luzern, den aasten Aprill 1799.

Der Präsident des vollziehenden Direktoriums,
LiZn. Bay.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sekr.
lilAu Mousson.

Dem Original gleichlautend,
Der Verwalter all interim des Kriegswesens,

L a n t h e r.

Verordnung, welcl-e die Uniform d-eS Gene-
ra' i aabs von der Armee, und deö Siaads
Vviî den Besatzungen festsezt.

Alle Röcke werden ohne Ueberschläge seyn, mit
blauem Futtrrtuch, einer einzigen Reihe gelber, mit
ll. ch. timbrlcrter, bis auf die Hüfte hinunter gehens
der Näpfe. Die Hute der' Generale und GeneraiaSs
jutauten sollen bordiert und dreyeckigt; die übrigen
aber unbordiert, doch auch dreyeckigt, und die
Schnüre (tM-aca.) und Knöpfe daran gelb seyn, wie
solches hienach des mehrern erörtert werden soll.

Der Divisionsgcneral wird einen dunkels
blauen Rok »nt roihenr >utter, grünem Kragen und
Aufschlagen tragen; diese Aufschlage sollen in der
Mure offen und mit einem scharlachenen Klápplein
vers hen seyn. Das Leibchen und die Hosen sollen
gemoffarbig, der Säbel gelb, und der Hur mit einer'

oldencu, zwei Zoll breiten Borte besezt seyn. Er
wagt zwei Obristsepaulciten von Gold, mit drei sils
deinen Sternen ä ff zeder, und eine grün« Schärpe
um den Leib. Wenn er das Hauptkommando über
die Armee fnhrt, wird er eine Schästpe mit den drei
Ralivi/alfarle - tragen.

Dcr B rig a d e n g en e r al hat die neml.'che Unis
form, n ie der Aivisonsgencra!, auch die gleichen
Epaulettes, aber nur mit zwei silbernen Sternen auf
jeder. Sciue Hutborte soll audcrthalben Zoll breit
seyn. Er tragt eine gelbe Schärpe.

Dcr Generaladjutant trägt ebenmaßig die
gleiche Uniform, wie die beiden obigen, auch die glei-
chen Epaulettes; jedoch mit ei. cm einzigen silbernen
Stern auf jeder. Sein Hut ist mit einer zollbreiten
Borte besezt. Er hat keine Schärpe.

Der Gehül c dcs Gene>aladjntanten
hat gleichfalls die nemliche, schon oben beschtiebeu«
Uniform, doch nur eine ein ice Evaulctte, auf der
rechten. Schulter derjenigen Scelle ângàessen, weiche


	Vollziehungsdirektorium

